
Kreis Coesfeld 
 
 
 

Landschaftsplan Rorup 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage B 
 
 
 
 

fristgerecht eingereichte 
Anregungen und Bedenken der 

Träger öffentlicher Belange 
mit zugeordnetem Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 

Anzahl der Stellungnahmen: 38 
 
 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

01 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.01 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Landschaftsschutzgebiet 2.2.01 „Gaupel“ 
wird von der Eisenbahnstrecke „Coesfeld-
Münster/Burgsteinfurt“ durchschnitten. 
 
 
In den textlichen Darstellungen des Landschafts-
planes „Rorup“ wird im allgemeinen Teil unter 2.2 
zu den Landschaftsschutzgebieten ergänzend 
aufgenommen, dass klassifizierte Straßen und 
ihre Straßenkörper sowie Bahnstrecken und 
deren Bahnkörper von den Schutzfestsetzungen 
ausgenommen sind. 
 
 
 
 
 

 
 

 Eisenbahn-Bundesamt  Seite 2



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.07 
2.2 D Nr. 7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Modellfluggelände verfügt über eine baurecht-
liche Genehmigung. Unter den nicht betroffenen 
Tätigkeiten fallen alle anderen ordnungsgemäßen 
bzw. genehmigten Nutzungen. Es erfolgt aber 
zusätzlich eine textliche Erläuterung zum Land-
schaftsschutzgebiet 2.2.07. 
 
 
 
 

 
 

 Bezreg-Münster-Luftaufsicht Seite 3



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Neuapostolische Kirche Seite 4



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 
 

 WaBo-Verband-Berkel Seite 5



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
zukünftig berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 RVM Seite 6



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 

 Bergamt RE  Seite 7



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

07 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 D Nr. 7 
2.2 D Nr. 9 
2.4 D Nr. 7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der textlichen Fassung des Landschaftsplanes 
steht unter den allgemeinen Ausführungen zu den  
Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten 
und geschützten Landschaftsbestandteilen, dass 
gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, die z.B.  
zur Unterhaltung oder Instandsetzung bestehen-
der Leitungsnetze notwendig sind, unberührt von 
den Verboten bleiben. Die Maßnahmen sind der 
unteren Landschaftsbehörde vor Beginn anzuzei-
gen. 
 
 
 

 
 

 RWE Gas AG Seite 8 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Umsetzung der Maßnahmen werden Dräna-
ge- und Versorgungsleitungen und deren Schutz-
bereich berücksichtigt. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 RWE Gas AG Seite 9



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 

 Bischöfl. Generalvik. Münster Seite 10



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 
Wehrbereichsverwaltung in Düsseldorf ist ebenfalls 
als Träger öffentlicher Belange am Offenlegungs-
verfahren beteiligt. 
 

 
 

 Bundesvermögensamt Dortmund Seite 11



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.03 
2.1.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Zuständigkeit bodendenkmalwürdiger Objekte 
und deren Behandlung liegt bei der Gemeinde als 
untere Denkmalbehörde (§ 5 in Verbindung mit § 
21 Denkmalschutzgesetz NRW.) 
 
Ein Bodendenkmal gehört nicht zu den besonders 
geschützten Teilen von Natur und Landschaft, die 
ein Landschaftsplan gem. §§ 19-23 LG NRW 
festzusetzen hat. Dies sind vielmehr Naturschutz- 
(NSG), Landschaftsschutzgebiete (LSG), ge-
schützte Landschaftsbestandteile (LB) und Na-
turdenkmale (ND). Ein Bodendenkmal wie z.B. 
eine Landwehr ist als LB auszuweisen, soweit sie 
– etwa weil bewachsen oder eingegrünt – weitge-
hend natürlich ist. Ansonsten kommt nur der 
Denkmalschutz in Betracht (vgl. Rosenzweig, 
NuR 1987, S. 314) . 
 
Die Landwehrteilstücke 59 a+b befinden sich im 
geplanten Naturschutzgebiet 2.1.03 „Roruper 
Holz“, das Grabhügelfeld (37) im geplanten Na-
turschutzgebiet 2.1.05 „Karthäuser Mühlenbach“. 
Eine Ausweisung als LB wird abgelehnt. 
Bezüglich der Landwehrteilstücke 75 und 77b und 
der zwei Grabhügel (36) ist beim 1. Änderungs-
verfahren zum Landschaftsplan „Rorup“ zu prü-
fen, ob eine LB-Ausweisung zutreffend wäre. 
Zum jetzigen Zeitpunkt würde dies zu einer er-
neuten Offenlegung führen. 
 
Eine Schutzgebietsfestsetzung für den Bereich 
des Kloster Karthaus ist generell nicht möglich. 
 
 
 

 
 

 LWL-Museum f. Archäologie  Seite 1



 
LWL-Museum f. Archäologie Seite 13 
 



 
LWL-Museum f. Archäologie Seite 3 

 



 
LWL-Museum f. Archäologie Seite 4



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

 
 

 Stadt Billerbeck Seite 16



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     

 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hecke ist als Verbindung zweier Waldflächen 
im Norden und Süden (Biotopverbund) gedacht. 
 
Die Festsetzung bleibt bestehen. Heckenanpflan-
zungen bzw. Baumpflanzungen, die privates Ei-
gentum in Anspruch nehmen, werden auf freiwilli-
ger Basis in Abstimmung mit dem Eigentümer im 
Rahmen des Vertragsnaturschutzes realisiert. 
 
 
Der Wald und die sich anschließenden Grünland-
flächen stellen einen Biotopkomplex dar, der güns-
tige Lebensbedingungen für Arten des Waldes, des 
Offenlandes und der Randbereiche bietet. 
Der Bitte kann nicht entsprochen werden. Die 
Grünlandfläche bleibt Bestandteil des geschützten 
Landschaftsbestandteiles. 
 
 
 

 
 

 Kath Kirchengemeinde Darup Seite 17



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Es erfolgt eine Einarbeitung der schutzwürdigen 
Böden in die textlichen Darstellungen des Land-
schaftsplanes. 
 
 
 
Weitergehende Berücksichtigungen der schutz-
würdigen Böden sollen bei der Erstellung einer 
digitalen Bodenbelastungskarte für den Kreis 
Coesfeld Eingang finden. 
 
 

 
 

 Geologischer Dienst NRW Seite 18 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. Beschlussvorschlag auf Seite 1 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bleibt bei der Ausweisung des geschützten 
Landschaftsbestandteiles. Die schutzwürdigen 
Böden werden im Text erwähnt. 
 
 
 
 
Es erfolgt eine Erwähnung im Text. 
 

 
 

 Geologischer Dienst NRW Seite 19 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Geologischer Dienst NRW Seite 3 



 
 

Geologischer Dienst NRW  Seite 4



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-Nr.

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B Nr. 5 
2.2 B Nr. 4 
2.4 B Nr. 5 
 
2.2.02 
 
2.1.02 B Nr. 25 
2.2.03 B Nr. 18 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Alle ordnungsgemäßen, rechtmäßigen bzw. ge-
nehmigten Nutzungen sind auch weiterhin erlaubt. 
 
Für die Neuanlage von Leitungen in Natur- und 
Landschaftsschutzgebieten sowie geschützten 
Landschaftsbestandteilen ist gem. § 69 Land-
schaftsgesetz NRW ein Befreiungsantrag bei der 
unteren Landschaftsbehörde zu stellen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Stadtwerke COE Seite 22



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotz Vorgabe des Gebietsentwicklungsplanes 
sind nicht alle Auenbereiche als Naturschutzge-
biet vorgesehen. Zum Teil werden sie ackerbau-
lich intensiv genutzt, so dass ihre ökologische 
Ausprägung eine Naturschutzgebietsfestsetzung 
derzeit nicht rechtfertigt. 
 
 
Der Bitte wurde gefolgt. 
 

 
 

 Bezreg-Münster Dez 62  Seite 23 



 
 

 

 
 
 
 
2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LSG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.04 
 
 
 

 
 
 
 
Das Naturschutzgebiet „Waldgebiet Hengwehr 
und Hanloer Mark“ ist von besonderer Bedeutung 
für das landesweite Biotopverbundsystem (Müns-
terländisches Parklandschaftsnetz). Es handelt 
sich um ein großes zusammenhängendes 
Waldgebiet mit zum Teil naturnahen, altholzrei-
chen Buchenwäldern. Im Rahmen der Offenle-
gung wurden regionalplanerische Belange nicht 
vorgetragen. 
 
 
Die rechtskräftigen Landschaftsschutzgebiete 
(LSG) sowie die Darstellungen des GEP-TA/ML 
sind übernommen worden. Die über den GEP 
hinausgehenden LSG-Ausweisungen betreffen 
einen Gewässerabschnitt des Hagenbaches 
südlich von Nottuln sowie zwei weitere Standorte, 
bei denen es sich aber nur um geringe Flächen-
größen handelt. Eine erhebliche Abweichung von 
den Vorgaben des GEP wird nicht erkannt. In 
diesen Bereichen wurden keine regionalplane-
risch relevanten Bedenken vorgebracht. 
 
 
Die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten 
innerhalb von Windeignungsbereichen stellt keine 
grundsätzliche Hürde für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen dar. Einem konkreten Bau-
antrag wird der Landschaftsschutz hier in der 
Regel nicht entgegengehalten. Auswirkungen auf 
die Belange des Landschaftsschutzes können 
sich ergeben, wenn durch die Anlagenkonfigurati-
on oder -höhe der Eingriff unter landschaftsästhe-
tischen Gesichtspunkten nicht mehr akzeptabel 
ist, weil die landschaftsprägenden Elemente ihre 
gestalterische Dominanz verlieren. Dies kann z.B. 
dann erfolgen, wenn durch zu große Anlagendi-
mensionen Sichtachsen überprägt werden.  
 
Die LSG-Ausweisung in diesen Bereichen wird 
wegen ihrer allgemeinen Wirkung auf Dritte je-
doch beibehalten. 

 
 

 Bezreg-Münster Dez 62  Seite 24



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.04, 2.2.08, 
2.2.09,  
2.4.20, 
5.1.55, 5.1.60,  
5.1.64, 5.1.65, 
5.2.11, 
1.1.1.01, 
1.1.2.05, 
1.1.4.03, 
1.1.4.05, 
1.1.5.05, 
1.1.6.01, 
1.2.1.04, 
1.2.1.05, 
1.3.1.03, 
1.3.1.13 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine nachrichtliche Übernahme der Fernleitung in 
den Landschaftsplan erfolgt nicht. 
 

 
 

 Fernleitungs-Betriebsgesell.  Seite 25 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
wird berücksichtigt 
 
wird gewährleistet 
 
 
Vorhaben im Bereich Straßen-, Wege- und Ge-
wässerbau werden nicht von der unteren Land-
schaftsbehörde durchgeführt.  
 
Bei Durchführung von Pflanzmaßnahmen werden 
im Vorfeld die jeweiligen Versorgungs- und Lei-
tungsunternehmen beteiligt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

 
 

 Fernleitungs-Betriebsgesell.  Seite 26



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 
 

 Straßen NRW - COE Seite 27 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.40, 5.1.41,  
5.1.44, 5.1.83 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die aktuelle Linienführung wird in die Festset-
zungskarte übernommen.  
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Straßen NRW - COE Seite 28 



 
 Straßen NRW - COE  Seite 3



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 

 Straßen NRW - Hamm  Seite 30



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Abt. 370.3 Wasserwirtschaft Seite 31



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 
 

 Stadt COE Seite 32



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B.2 Nr. 1 
 
 
2.1 B.2 Nr. 2 
 
 
2.1 B.2 Nr. 3 
 
 
 
2.1 B. 2 Nr. 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

 
 

 Landesamt für ... Jagd NRW  Seite 33 



 
 

 

 
 
 
 
 
2.1 B Nr. 1 
 
 
 
 
2.1.02 B Nr. 30 
2.1.04 B Nr. 33 
2.1.04 D Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Es erfolgt eine ent-
sprechende Formulierung unter D „Nicht betroffe-
ne Tätigkeiten“. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Das Einvernehmen ist am 02. März 2004 erteilt 
worden (siehe Anlage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Landesamt für ... Jagd NRW  Seite 34 
 



   Anlage



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     

 
22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festsetzung der Entwicklungsziele erfolgt 
gemäß § 18 Landschaftsgesetz NRW (LG). Sie 
geben über das Schwergewicht der im Pla-
nungsgebiet zu erfüllenden Aufgaben der Lan-
desentwicklung Auskunft. Die Entwicklungsziele 
und ihre textlichen Formulierungen stellen Rah-
meninhalte dar und sollen bei allen behördlichen 
Maßnahmen im Rahmen der dafür geltenden 
Vorschriften berücksichtigt werden (§ 33 Abs. 1 
LG NRW). 
 
 
 

 
 

 WLV Kreisverband COE Seite 1 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B Nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Formulierung wird aufgenommen: 
Viehunterstände dürfen errichtet werden, wenn 
diese in landschaftstypischer Bauweise ausge-
führt werden und bei der unteren Landschaftsbe-
hörde angezeigt worden sind und diese nicht 
binnen eines Monats hiergegen Bedenken erho-
ben hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  WLV Kreisverband COE Seite 37 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, als unter 
B die Erläuterung zum Verbot Ziffer 4 gestrichen 
und durch die Verbotstexte Ziffer 3 und 4 aus B.1 
(Waldbauliche Regelungen innerhalb der Natura 
2000 Gebiete) ersetzt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 WLV Kreisverband COE Seite 3 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.1 B Nr. 7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Flächen in Naturschutzgebieten erfordern unter 
Hinweis auf ihr ökologisches Potential und den 
sich daraus ergebenden Schutzzweck nach § 19 
LG besondere Regelungen. Die Befreiungsrege-
lung unter Buchstabe E wird als ausreichend 
erachtet. 
 
 
 
 

 
 

 

 WLV Kreisverband COE Seite 4 



 
 

 

 
 
 
 
2.1 B Nr. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B Nr. 15 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das Dünge- und Spritzverbot ist bei den besonde-
ren Festsetzungen für einzelne Naturschutzgebie-
te bei all den Naturschutzgebieten, in denen es 
sich um private Flächeneigentümer handelt, he-
rausgenommen worden. Ein weiterer Regelungs-
bedarf wird nicht gesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung bleibt 
unter C Gebote erwähnt. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 WLV Kreisverband COE Seite 5 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B.1 Nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B.1 Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, als das 
Verbot in: Saat- und Pflanzgut ohne Beachtung 
der Vorschriften des Forstvermehrungsgutgeset-
zes zu verwenden..... (FoVG in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.01.2003) geändert wird.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatsache ist, dass für die im Landschaftsplange-
biet „Rorup“ vorkommenden FFH-Gebiete noch 
keine Sofortmaßnahmenkonzepte vorliegen, 
sondern vom Forstamt Münster erst noch zu 
erstellen sind. Es ist aber notwendig im Land-
schaftsplan auf die zukünftigen Konzepte hinzu-
weisen. 
Einschränkungen der ordnungsgemäßen Forst-
wirtschaft werden im Rahmen der forstlichen 
Förderrichtlinien finanziell ausgeglichen. 
 
 
 
 
 

 
 

 WLV Kreisverband COE Seite 6 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B.1 Nr. 3 
 
 
 
 
 
 
2.1 B.1 Nr. 5 
 
 
 
2.1 B.1 Nr. 2 
(Lebensraum-
typen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Eine Arbeitsgruppe hat auf Landesebene einen 
Konsens bezüglich der Ver- und Gebote zu den 
Natura 2000 Gebiete gefunden, die in den Land-
schaftsplan übernommen wurden. 
 
 
Das Verbot wird gestrichen. 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Es handelt sich um eine Größenordnung, die aus 
der o.g. Arbeitsgruppe resultiert. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 WLV Kreisverband COE Seite 7 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B.2 Nr. 3b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 C.1 Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der 
textliche Hinweis zu Ziffer 1 im Kapitel C.1 regelt 
den finanziellen Ausgleich deutlich. Zur zusätzli-
chen Klarstellung wird der betreffende textliche 
Hinweis der Ziffer 1 und 2 nachgestellt, so dass 
deutlich wird, dass er für beide Gebote Gültigkeit 
hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 WLV Kreisverband COE Seite 8 



 
 

 

 
 
 
 
2.1 D 
 
 
 
 
 
2.1.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.06 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Es handelt sich bei diesem Naturschutzgebiet 
ausschließlich um Landesflächen! Die Landwirte 
haben auf das Schutzgebiet abgestimmte Pacht-
verträge, in denen das Düngen und Spritzen 
bereits verboten ist. Es handelt sich hier nicht um 
eine Landnutzung mit musealem Charakter, son-
dern um eine an die Flächen und Schutzziele 
angepasste extensive Landbewirtschaftung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aufnahme der südwestlichen Festsetzung 
des Bachverlaufs in das Naturschutzgebiet „Kes-
tenbusch“ ist eine logische Konsequenz und 
drängt sich bereits bei der Betrachtung der Deut-
schen Grundkarte auf und erhärtet sich bei der 
Begehung vor Ort. Es handelt sich hier um einen 
recht naturnahen Bachverlauf mit einer durchge-
henden geschlossenen Ufergehölzvegetation und 
zum Teil ausgeprägten Böschungskanten. 
 
Die Festsetzung als Naturschutzgebiet ist daher 
aus Gründen des Biotop- und Artenschutzes bzw. 
zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder 
Biotopen bestimmter wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten vorgenommen worden. 
Da der südwestliche Bachverlauf im ökologisch-
räumlichen Kontext zum unteren Bachverlauf 
steht, ist die Einbeziehung in das Naturschutzge-
biet auch aus Gründen des Biotopverbundes 
notwendig. 

 
 

 WLV Kreisverband COE Seite 9 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 B Nr. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 B Nr. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 B Nr. 13 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
Bodenverbesserungen durch Aufschüttungen, 
Abgrabungen oder Ausschachtungen sind in dem 
Landschaftsplangebiet als äußerst selten einzu-
stufen. Bodeninanspruchnahme v.g. Art dienen im 
allgemeinen nicht der Bodenverbesserung. Es ist 
ein Befreiungsantrag zu stellen. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Landschaftsökologische und wasserrechtliche 
Belange verbieten das Tränken von Tieren an 
fließenden Gewässern auch in und an Weideflä-
chen. Die Verbandssatzungen der Wasser- und 
Bodenverbände verbieten aus grundsätzlichen 
Erwägungen im Zusammenhang mit der Gewäs-
serunterhaltung derartige Nutzungen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine rechtliche Prüfung der Angelegenheit wurde 
von Seiten der Bezirksregierung zugesichert. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 WLV Kreisverband COE Seite 10 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
2.2 B Nr. 1 
2.2 D Nr. 8 
2.2 F Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die untere Landschaftsbehörde erteilt auf Antrag 
eine Ausnahme für Vorhaben im Außenbereich im 
Sinne von § 35 Abs. 1 Nr.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 WLV Kreisverband COE Seite 11 



 
 

 

 
 
 
 
2.2.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 B Nr. 7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Abgesehen von einigen wenigen Grenzänderun-
gen handelt es sich hier um das seit 1984 beste-
hende Landschaftsschutzgebiet „Honigbachtal“. 
Bereits in der damaligen Verordnung bestand das 
Grünlandumbruchverbot für alle Grünlandflächen, 
was auch in der Form in den Landschaftsplan 
übernommen wird. 
 
 
 
Die Erläuterung wird neu formuliert. 
„Viehunterstände dürfen errichtet werden, wenn 
diese in landschaftstypischer Bauweise ausge-
führt werden und bei der unteren Landschaftsbe-
hörde angezeigt worden sind und diese nicht 
binnen eines Monats hiergegen Bedenken erho-
ben hat.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
Ansitzleitern und offene Hochsitze werden durch 
eine entsprechende Textformulierung unter 2.4 D 
Nr. 3 ausgenommen. 
 
 

 
 

 WLV Kreisverband COE Seite 12 



 
 

 

 
 
 
 
2.4 D Nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Es erfolgt eine erläu-
ternde Ergänzung. 
 
 
 
 
 
 
 
Es handelt sich hier um idealisierte Zielvorstellun-
gen. Da die Umsetzung auf Freiwilligkeit basiert, 
ist es absehbar, dass nur ein Teil der Maßnah-
men realisiert werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Darstellung und die Inhalte der Landschafts-
planung ergeben sich durch detaillierte Vorgaben 
des Landschaftsgesetzes und deren Durchfüh-
rungsverordnung. Die gewünschten Darstellun-
gen über Bestand und Planung in der Festset-
zungskarte sprengen diese Vorgaben erheblich. 
 
 

 
 

 WLV Kreisverband COE Seite 13 



 
 

 

 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine rechtliche Prüfung der Angelegenheit wurde 
von der Bezirksregierung zugesichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 WLV Kreisverband COE Seite 14



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb von Naturschutzgebieten befinden sich 
weder Hofstellen noch Handwerksbetriebe! 
 
Die im Rahmen des Bestandsschutzes zulässi-
gerweise im Außenbereich errichteten gewerbli-
chen Betriebe werden weder in ihrer Existenz 
noch in ihrer angemessenen Entwicklung gem. § 
35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB durch landschaftliche 
Belange in Frage gestellt. 
Unter 2.2 F Nr. 2 ist eine entsprechende Aus-
nahmeregelung bereits formuliert. 
 

 
 

 HWK Münster  Seite 50 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. Beschlussvorschlag Seite 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 HWK Münster  Seite 51



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die im Rahmen des Bestandsschutzes zulässi-
gerweise im Außenbereich errichteten gewerbli-
chen Betriebe werden weder in ihrer Existenz 
noch in ihrer angemessenen Entwicklung gem. § 
35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB durch landschaftliche 
Belange in Frage gestellt. 
Unter 2.2 F Nr. 2 ist eine entsprechende Aus-
nahmeregelung bereits formuliert. 
 
Dem Vorschlag wird aus den o.g. Gründen nicht 
gefolgt. 
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 IHK Nord Westfalen  Seite 53



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Als „nicht betroffene Tätigkeit“ gelten in Natur-, 
Landschaftsschutzgebieten und geschützten 
Landschaftsbestandteilen gesetzlich vorgeschrie-
bene Maßnahmen, die z.B. zur Unterhaltung oder 
Instandsetzung bestehender Leitungsnetze not-
wendig sind. 
 
 
 
 
 

 
 

 RWE Westfalen-Weser-Ems Seite 54 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Unter 5.1 ist bereits folgender Passus aufgeführt: 
„Bei allen Anpflanzungen sind die Vorschriften der 
Dränanweisung DIN 1185 zu beachten. Die Be-
rücksichtigung von Dränage- und Versorgungslei-
tungen, Sichtbereichen u.ä. erfolgt bei Realisie-
rung der Festsetzungen.“ 
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Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.6.01 
1.1.2.02 
1.1.2.04 
1.1.4.03 
1.1.4.05 
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1.3 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1 
 
 
2.1 B Nr. 4 und 
5 
 
 
 
 
 
B.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Anregung wird nicht entsprochen. 
Die Ausweisung erfolgt auf Basis und nach den 
Vorgaben des Landschaftsgesetzes NRW (§ 18). 
Sie geben über das Schwergewicht der im Pla-
nungsgebiet zu erfüllenden Aufgaben der Lan-
desentwicklung Auskunft. Den Entwicklungszielen 
kommt eine behördeninterne Verbindlichkeitswir-
kung zu. Danach sollen sie bei allen behördlichen 
Maßnahmen im Rahmen der dafür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften beachtet werden. Das 
Entwicklungsziel „Erhaltung“ ist daher nicht aus-
schließlich über den Flächen- bzw. Objektschutz 
zu erreichen. Das Entwicklungsziel „Anreiche-
rung“ ist auch über gemeindliche Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen anzustreben.  
Eine weitere Überarbeitung bleibt einem nächsten 
Änderungsverfahren vorbehalten. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Verwaltung sieht einen Widerspruch darin, 
dass ein vollständig, stark oder sehr stark verän-
derter Bachlauf mit dem besonderen Ziel des 
Erhalts der ökologischen Durchlässigkeit der 
Gewässer etc. bedacht wird. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Erläuterung zu Ziffer 4 wird gestrichen und im 
Wesentlichen durch Ziffer 3 aus B.1 ersetzt. 
Die Hauswasserver- und -entsorgung bleibt von 
dem Verbot Nr. 5 ausgenommen. 
 
 
Der Hinweis auf das Sofortmaßnahmenkonzept 
wird unter B.1 gestrichen. Die Aufnahme zusätzli-
cher § 26 er Maßnahmen erfolgt nicht.  
Das Gebot ein Sofortmaßnahmenkonzept (Soma-
ko) aufzustellen beinhaltet C.1 Nr. 1. Im Rahmen 
der forstlichen Förderrichtlinien, Warburger Ver-
einbarungen und des Vertragsnaturschutzes 
sollen die im Somako benannten Maßnahmen 
umgesetzt werden. 
 

 
 

 LÖBF NRW Seite 57 



 
 

 

 
 
 
 
2.1 B Nr. 11 
 
 
2.1.03 
 
 
 
 
 
2.1 A 
 
 
 
 
 
 
2.1.04 D Nr. 2 
 
 
 
 
 
2.1 B Nr. 11 
 
 
 
 
2.1.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.03 D Nr. 3 
 
 
 

 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
Es erfolgt eine entsprechende Korrektur im Text. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass der 
Schutzzweck konkretisiert wird. 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Das Verbot der Pirschjagd wird gestrichen. 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
 
 
s. unter 2.1.03 und 2.1 A 
 
 
 
 
s. unter Entwicklungsziele 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Es handelt sich 
um ein bestehendes Landschaftsschutzgebiet, 
dessen Verordnung bzgl. Ver- und Gebote in den 
Landschaftsplan übernommen wird. 
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2.4.13 
2.4.16 
2.4.17 
2.4.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Flächengrößen der genannten geschützten 
Landschaftsbestandteile hat sich durch Heraus-
nahme einiger Teilflächen verkleinert. 
LB 2.4.16 wurde in zwei geschützte Landschafts-
bestandteile aufgesplittet. Festgesetzt wird zum 
einen das Feuchtgrünland und zum anderen der 
Waldbestand. 
Von den 21 LB liegen bis auf zwei Gebiete alle 
deutlich unter 10 ha. 
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 LÖBF NRW  Seite 7 



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

 Lippe Verband Seite 63



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bestandsschutz gilt dann, wenn es sich um 
rechtmäßige, ordnungsgemäße bzw. genehmigte 
Sport- und Spielstätten handelt. 
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2.2.07 
2.2 B Nr. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Das Modellfluggelände verfügt über eine bau-
rechtliche Genehmigung. Unter den nicht betrof-
fenen Tätigkeiten fallen alle anderen ordnungs-
gemäßen bzw. genehmigten Nutzungen. Es er-
folgt aber zusätzlich eine textliche Erläuterung 
zum Landschaftsschutzgebiet 2.2.07. 
 
 
 
 
 
 
Die Fragen betreffen nicht die Landschaftspla-
nung sondern das Baurecht und werden in einem 
gesonderten Schreiben beantwortet. 
 
 
 
 
 
Dem Einwand wird nicht gefolgt. 
Die Ge- und Verbotstatbestände sind für die je-
weiligen Schutzgebiete eindeutig geregelt. 
 
 
 
s. oben 
Dies betrifft nicht vorrangig das Landschaftsrecht 
sondern das Ordnungs- und eventuell das 
Baurecht. 
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2.1.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Hinweis auf den Quellbereich des Nonnenba-
ches wird in den Text aufgenommen. Das Gebiet 
wurde jedoch nicht als FFH-Gebiet gemeldet. 
 
Die Befugnis zur Kennzeichnung von Wanderwe-
gen ist im Landschaftsgesetz eindeutig geregelt, 
und wird nicht im Landschaftsplan thematisiert. 
 
 
 
 
 
Die Anmerkung bezieht sich nicht auf den offen-
gelegten Landschaftsplan „Rorup“ und wird in 
einem gesonderten Schreiben kommentiert. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 KreisSportBund COE  Seite 3



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Landesjagdverband NRW Seite 67



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Siehe Beschlussvorschlag zu TÖB Nr. 16 Fernlei-
tungs-Betriebsgesellschaft. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Der § 34 Abs. 1 LG NRW stellt die rechtliche 
Grundlage für die Festsetzung konkreter Ver- und 
Gebote innerhalb von Naturschutzgebieten dar. 
 
Es handelt sich um allgemeine Ver- und Gebote 
für alle im Landschaftsplan festgesetzten Natur-
schutzgebiete. Bei der textlichen Darstellung der 
einzelnen Naturschutzgebiete werden dort, wo es 
erforderlich ist, weitere auf das jeweilige Schutz-
gebiet abgestimmte Ver- und Gebote getroffen. 
 
 
 
 

 
 

 Verband der Jagdgenossenschaft ... Seite 69 



 
 

 

 
 
 
 
2.1 B.2 
 
 
 
 
 
 
2.1 B.2 Nr. 3b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 D Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
2.1 D 
 

 
 
 
 
Die textlichen Ausführungen entsprechen in ihrem 
Aufbau den allgemein üblichen gesetzlichen Vor-
gaben. Ein Verweis erübrigt sich. Die Unberührt-
heit der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd 
wird unter 2.1 D unmissverständlich geregelt. 
 
 
Die Einwendung ist nicht nachvollziehbar. 
Das Befahren zur Unterhaltung und Beseitigung 
vorhandener Jagdkanzeln wird unter 2.1 B.2 Nr. 
3c) ausdrücklich nicht verboten. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verbote Nr. 1 und 17 beziehen sich sowohl 
auf die Jagd als auch auf die Fischerei. Im Text 
wird ergänzt, dass das Errichten von offenen 
Hochsitzen und Ansitzleitern von dem Bauverbot 
aber unberührt bleibt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 

 
 

 Verband der Jagdgenossenschaft ... Seite 70 



 
 

 

 
 
 
 
2.3 B Nr. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 D Nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Im gesamten Landschaftsplangebiet „Rorup“ 
werden 5 Naturdenkmale ausgewiesen, wovon 
sich 3 im Bereich einer Hofstelle bzw. eines Klos-
tergeländes befinden. Die Erforderlichkeit der 
Errichtung einer Ansitzleiter ausgerechnet an den 
in diesem Landschaftsplan ausgewiesenen Na-
turdenkmalen wird nicht gesehen. Es handelt sich 
um bereits bestehende Naturdenkmale. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 

 Verband der Jagdgenossenschaft ... Seite 3



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.B 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Im Einzelfall kann eine Befreiung des Verbotes 
gemäß § 69 LG NRW bei der unteren Land-
schaftsbehörde Coesfeld beantragt werden. 
Unter Berücksichtigung des jeweiligen Natur-
schutzgebietes und Schutzzweckes kann ggf. 
eine einmalige Befreiung des Umbruchverbotes 
erfolgen. 
 
 

 
 

 LWK - Kreisstelle COE  Seite 72 



 
 

 

 
2.2 B 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 B 7 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 B 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.01 
 

 
Der Anregung wird indirekt bzw. teilweise gefolgt 
indem ein neuer Textteil aufgenommen wird: 
 
Unter F Ausnahme 1c 
wird die Erläuterung aus dem Textteil zu den 
Geschützten Landschaftsbestandteilen (Erläute-
rung zum Verbot 2.4 B 17) aufgenommen: 

 
Die Erläuterung wird neu formuliert. 
„Viehunterstände dürfen errichtet werden, wenn 
diese in landschaftstypischer Bauweise ausge-
führt werden und bei der unteren Landschaftsbe-
hörde angezeigt worden sind und diese nicht 
binnen eines Monats hiergegen Bedenken erho-
ben hat.“ 
 
Zum Umwandlungsverbot bzw. zum Pflegeum-
bruch: 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
Eine Einzelfallregelung kann, wie in der Erläute-
rung dargestellt, auf Antrag geprüft werden. 
Unter Berücksichtigung des jeweiligen Schutz-
zweckes kann ggf. eine einmalige Befreiung des 
Umbruchverbotes erfolgen. 
 
Bei einer betriebswirtschaftlichen Umstrukturie-
rung muss die untere Landschaftsbehörde eine 
Befreiung nach § 69 LG NRW erteilen. 
Es ist jedoch zu erwarten, dass die im Land-
schaftsplan aufgeführten Geschützten Land-
schaftsbestandteile aufgrund der geomorphologi-
schen Lage und/oder des bisherigen Pflegema-
nagements nicht ackerbaulich genutzt werden 
können und/oder sollen. 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Fläche ist von der Bezirksstelle für Agrar-
struktur im Rahmen der Nutzungskartierung als 
Grünlandfläche kartiert worden. 
Bei einer erneuten Kartierung durch die untere 
Landschaftsbehörde im März 2004 wurde erneut 
Dauergrünland festgestellt. 

 
 

„Die untere Landschaftsbehörde kann auf Antrag 
eine Ausnahme von dem Verbot .... . Innerhalb 
dieser Frist ist über den Antrag zu entscheiden.“ 

 LWK - Kreisstelle COE  Seite 73 



 
 

 

 
5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.06 
 
 
 
5.1.07 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.13 
 
 
 
 
5.1.14 und 
5.1.22 und 
5.1.23 
 
 
 
 
 
5.1.24 
 

 
Dieser Forderung kann nicht grundsätzlich gefolgt 
werden. Die meisten der geplanten Festsetzun-
gen sind ohnehin an Wegen vorgesehen. 
Anpflanzungen können nicht immer ausschließ-
lich an der Südseite einer landwirtschaftlichen 
Fläche geplant werden, da ggf. zeitgleich eine 
andere Fläche durch dieselbe Anpflanzung an der 
Nordseite betroffen ist. 
 
Heckenanpflanzungen bzw. Baumpflanzungen, 
die privates Eigentum in Anspruch nehmen, 
werden auf freiwilliger Basis in Abstimmung mit 
dem Eigentümer im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes realisiert. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt, die Festsetzung wird 
gestrichen. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Annahme, das das Naturschutzgebiet verlän-
gert werden soll, ist nicht richtig. Die geplante 
Maßnahme dient der Ausdehnung eines vorhan-
denen Biotops. Der Erläuterungstext wird entspr. 
präzisiert. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die geplante Maßnahme dient der Verlängerung 
eines bestehenden Biotops. 
 
 
Die Maßnahmen waren bzw. sind jeweils auf der 
Südseite des Weges geplant. In der Festset-
zungskarte werden die kartographischen Unzu-
länglichkeiten nachgebessert. 
Im Erläuterungstext werden die Standorte der 
geplanten Festsetzungen detaillierter formuliert. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Flächen stellen keinen einheitlichen Bewirt-
schaftungsblock dar. Priorität hat die Biotopver-
netzung, in Abstimmung mit dem Flächeneigen-
tümer auf freiwilliger Basis. 

 
 

 LWK - Kreisstelle COE  Seite 3 



 
 

 

 
 
 
5.1.32 
 
 
 
 
5.1.33 
 
 
 
 
 
5.1.35 
 
 
 
 
 
5.1.43 
 
 
 

 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die geplante Maßnahme dient der Verlängerung 
einer bestehenden Gehölzreihe. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die geplante Maßnahme liegt zwischen großen 
Ackerschlägen, dabei ist eine Unterteilung in 
kleine Restparzellen nicht gegeben. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die geplante Maßnahme liegt zwischen großen 
Ackerschlägen, dabei ist eine Unterteilung in 
kleine Restparzellen nicht gegeben. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die geplante Maßnahme würde auf der Südseite 
des Weges die südlich angrenzende Ackerfläche 
in ihrer Gesamtgröße zu stark beeinträchtigen.  
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Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Bitte wird entsprochen. 
 
 
 
 

 
 

 Gelsenwasser AG Seite 76



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge der Realisierung von z.B. Pflanzmaß-
nahmen im Bereich von Kreisstraßen werden u.a. 
die Belange des Straßenbaus abgefragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Abt. 366 Straßenbau Seite 77



 
Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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2.1 D Nr. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Der Bitte wird nicht entsprochen.  
Der angesprochene Passus, der im Text unter 
den „nicht betroffenen Tätigkeiten“ aufgeführt 
wird, wird als ausreichend erachtet. 
Zudem gelten in Natur-, Landschaftsschutzgebie-
ten und geschützten Landschaftsbestandteilen 
gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, die z.B. 
zur Unterhaltung oder Instandsetzung bestehen-
der Leitungsnetze notwendig sind, als „nicht be-
troffene Tätigkeit“. 
 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass für die 
Neuanlage von Leitungen, wie z.B. die geplante 
Leitung Nr. 463, in Natur- und Landschafts-
schutzgebieten eine Befreiung nach § 69 Abs. 1 
LG NRW bei der unteren Landschaftsbehörde 
beantragt werden muss. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Bitte wird entsprochen. 
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Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 
1.1.2. 
1.1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Entwicklungsziele 1.1.1. und 1.1.2. (Sei-
ten 7 und 8) wird das besondere Ziel des Ent-
wicklungsraumes „naturnahe Waldbewirt-
schaftung“ ersatzlos gestrichen. Für das Entwick-
lungsziel 1.1.3. (Seite 9) bleibt es aber bestehen, 
da es sich bis auf den Entwicklungsraum 1.1.3.02 
ausschließlich um geplante Naturschutzgebiete 
und geschützte Landschaftsbestandteile handelt. 
Von der naturnahen Waldbewirtschaftung ausge-
nommen wird daher lediglich der o.g. Ent-
wicklungsraum 1.1.3.02. 
 
 
Die Erläuterung wird gestrichen. Eingefügt wer-
den an dieser Stelle die Sätze 2.1 B.1 Nr. 3 und 
4, so dass nunmehr keine Unterscheidung zwi-
schen innerhalb und außerhalb von FFH-
Gebieten gemacht wird. 
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2.1 B Nr. 23 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 B.2 Nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 B Nr. 16 
 
 
 
 
 
 
 
4 Forstliche 
Festsetzungen 
2. Erläuterung 
Bestimmung 
der Baumarten 
 
 

 
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass 
das Verbot 2.1 B Nr. 23 „Laub- in Nadelwald 
umzuwandeln“ gestrichen wird, da es in der forst-
lichen Festsetzung 4 „Bestimmung der Baumar-
ten bei Wiederaufforstung“ Berücksichtigung 
findet. 
 
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. In den vorge-
schlagenen Gebieten ist der Schutzgrund in Ver-
bindung mit dem Schutzzweck von so hoher Be-
deutung, dass die fraglichen jagdlichen Regelun-
gen gegenüber denen des Naturschutzes in ver-
träglicher und angemessener Form zurückgestellt 
werden müssen. Die Wildäsungsflächen werden 
aus dem Verbot herausgenommen. 
 
 
Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass 
das Verbot 2.4 B Nr. 16 „Laub- in Nadelwald 
umzuwandeln“ gestrichen wird, da es in der forst-
lichen Festsetzung 4 „Bestimmung der Baumar-
ten bei Wiederaufforstung“ Berücksichtigung 
findet. 
 
 
Der Bitte, die vorgeschlagene Formulierung zu 
übernehmen, wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Am 12.02.2004 fand ein Gespräch mit der unte-
ren Forstbehörde statt. Die Beschlussvorschläge 
wurden dem Forstamt am 27.02.2004 zur Kennt-
nisnahme zugesandt und um Einvernehmen ge-
beten. 
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Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 
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37 a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Als „nicht betroffene Tätigkeit“ gelten in Natur-, 
Landschaftsschutzgebieten und geschützten 
Landschaftsbestandteilen gesetzlich vorgeschrie-
bene Maßnahmen, die z.B. zur Unterhaltung oder 
Instandsetzung bestehender Leitungsnetze not-
wendig sind. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Unter 5.1 ist bereits folgender Passus aufgeführt: 
„Bei allen Anpflanzungen sind die Vorschriften der 
Dränanweisung DIN 1185 zu beachten. Die Be-
rücksichtigung von Dränage- und Versorgungslei-
tungen, Sichtbereichen u.ä. erfolgt bei Realisie-
rung der Festsetzungen.“ 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
siehe oben 
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37 b 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die geplante 110-kV-Leitung befindet sich außer-
halb jeglicher Schutzgebietsfestsetzungen.  
Zu gegebener Zeit ist ein entsprechender Antrag 
bei der unteren Landschaftsbehörde zu stellen. 
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Nr. 

 
Anregungen / Bedenken 

 
Festsetz.-

Nr. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 

     
 

38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1a) 
Nach § 29 Abs. 4 LG NRW treten bei Aufstelllung 
eines Bebauungsplanes mit dessen Rechtsver-
bindlichkeit widersprechende Darstellungen und 
Festsetzungen des Landschaftsplanes außer 
Kraft soweit der Träger der Landschaftsplanung 
im Beteiligungsverfahren diesem Plan nicht wi-
derspricht. Die besagte Fläche befindet sich au-
ßerhalb von Schutzgebieten. Es wird zugesichert, 
dass in diesem Fall kein Widerspruch erfolgt. Die 
Fläche verbleibt aber so lange im Landschafts-
plangebiet bis ein Bebauungsplanverfahren ein-
geleitet wird. 
 
 
Zu 1b) 
Die Fläche wird aus dem Geltungsbereich des 
Landschaftsplanes genommen. 
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Zu 1c) 
Nach § 29 Abs. 4 LG NRW treten bei Aufstelllung 
eines Bebauungsplanes mit dessen Rechtsver-
bindlichkeit widersprechende Darstellungen und 
Festsetzungen des Landschaftsplanes außer 
Kraft soweit der Träger der Landschaftsplanung 
im Beteiligungsverfahren diesem Plan nicht wi-
derspricht. Die besagte Fläche befindet sich au-
ßerhalb von Schutzgebieten. Sie verbleibt im 
Landschaftsplangebiet, da eine Herausnahme 
zum jetzigen Zeitpunkt, da noch keine konkreten 
Planungen vorliegen, verfrüht erscheint. 
 
 
Zu 1d) 
s. Beschlussvorschlag 1a) 
 
 
Zu 2. 
Ein Bodendenkmal gehört nicht zu den besonders 
geschützten Teilen von Natur und Landschaft, die 
ein Landschaftsplan gem. §§ 19-23 festzusetzen 
hat. Dies sind vielmehr Naturschutz- (NSG), 
Landschaftsschutzgebiete (LSG), geschützte 
Landschaftsbestandteile (LB) und Naturdenkmale 
(ND). Ein Bodendenkmal wie z.B. eine Landwehr 
ist als LB auszuweisen, soweit sie – etwa weil 
bewachsen oder eingegrünt – weitgehend natür-
lich ist. Ansonsten kommt nur der Denkmalschutz 
in Betracht (vgl. Rosenzweig, NuR 1987, S. 314) .
 
 
Zu 3. 
Der Anregung wird bei Umsetzung entsprechen-
der Maßnahmen gefolgt. 
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